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RS OGH 1973/7/10 3Ob100/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.07.1973

Norm

ABGB §276 Id

ABGB §276 Ie

VerG §1

VerG §4

Rechtssatz

Ein ausgeschlossenes Vereinsmitglied kann die Bestellung eines Kurators nur verlangen, wenn es eine Prozeßführung

gegen den Verein beabsichtigt und kein zur Vertretung des Vereines vor Gericht berechtigtes Organ vorhanden ist. Für

einen Antrag auf Bestellung eines Kurators anstelle der Vereinsleitung zur Einberufung und Durchführung einer

Generalversammlung mit Wahl der Organe und zur Übernahme der Vereinsgeschäfte hingegen fehlt dem

ausgeschlossenen Vereinsmitglied die Antragslegitimation.
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